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Nachdem dem Verwaltungsgericht in einer Presseerklärung des Missionsärztlichen Insti-
tuts von heute die „erneute Abschiebung eines irakischen Asylbewerbers“ vorgehalten 
wird, besteht Anlass zu folgender Stellungnahme: 
 
1. Das Verwaltungsgericht schiebt nicht ab, sondern kann lediglich auf Antrag im Verfah-
ren des einstweiligen Rechtsschutzes eine Abschiebung stoppen. 
 
2. Der in der Presseerklärung angesprochene Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: 
 
Am 4. Februar 2009 gegen 19 Uhr, also nach Dienstschluss, ging der Eilantrag eines be-
reits im Asylverfahren anwaltlich vertretenen irakischen Asylbewerbers per Telefax bei 
Gericht ein. Von der Möglichkeit, das Gericht über die Einsatzzentrale der Polizei zu errei-
chen, hat der Anwalt keinen Gebrauch gemacht. 
 
Bereits aus zeitlichen Gründen war es dem Gericht nicht möglich, die Abschiebung zu 
stoppen, da diese bereits in den frühen Morgenstunden des 5. Februar 2009 durchgeführt 
wurde. 
 
Im Übrigen war dem Anwalt schon seit Ende Januar bekannt, dass das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge den Asylantrag wegen fehlender Zuständigkeit der Bundesre-
publik Deutschland abgelehnt hatte und der Antragsteller nach Griechenland abgescho-
ben werden solle. 


